
Reglement über die Entschädigungen und 
Spesenvergütungen an Behördenmitglieder 

und nebenamtliche Funktionäre
Gemeinde Uetikon am See



Entschädigungen und Spesenvergütungen an Behördenmitglieder

2 Gemeinde Uetikon am See  

Vom Gemeinderat genehmigt am 12. September 2019



Entschädigungen und Spesenvergütungen an Behördenmitglieder

  Gemeinde Uetikon am See 3

A Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich 4

Art. 2 Rechtsgrundlagen 4

B Bemessungsgrundlagen

Art. 3 Abgrenzungsgrundsatz 4

Art. 4 Spesenentschädigung 5

Art. 5 Sitzungsgeld 5

C Funktionspauschalen

Art. 6 Jährliche Pauschalen pro Mitglied 5

Art. 7 Jährliche Pauschalen pro Behörde 5

Art. 8 Stellvertretung 6

D Spesen

Art. 9 Höhe der Spesenentschädigung 6

E Schlussbestimmungen

Art. 10 Änderungen 6

Art. 11 Inkrafttreten 6

 Anhang

• Entschädigungsverordnung der Politischen Gemeinde Uetikon am See

• Beschluss Gemeinderat vom 31. Januar 2013 bezüglich Höhe der Sitzungsgelder



Entschädigungen und Spesenvergütungen an Behördenmitglieder

4 Gemeinde Uetikon am See  

A Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Geltungsbereich 
1  Dieses Reglement über die Spesen und ausserordentlichen Aufwendungen gilt 

für alle Behördenmitglieder und nebenamtlichen Funktionäre der Gemeinde Ue-
tikon am See.

Art. 2  Rechtsgrundlagen 
Dieses Reglement stützt sich auf die Entschädigungsverordnung der Politischen 
Gemeinde Uetikon am See gültig ab 1. Januar 2007.

B Bemessungsgrundlagen

Art. 3  Abgrenzungsgrundsatz
Für eine effektive Abgrenzung zwischen jährlichen Behörden- oder Funktionspau-
schalen und Sitzungsgeldern werden folgende Aufwände als Bestandteil der jähr-
lichen Behörden- oder Funktionspauschale definiert und gelten mit dieser Ent-
schädigung als abgegolten:
• Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Aktenstudium) aller Behörden
• Vor- und Nachbereitung von Klausuren und Strategiesitzungen
• Repräsentationsaufwand ohne Verpflichtungen (Anwesenheit ohne Ansprache)
• E-Mail, Telefon und persönliche Kontakte mit der Bevölkerung/Eltern (inkl. Ju- 
 bilaren-Besuche)
• Informationsaustausch zwischen den Ressorts und anderen Behörden (sofern 
 kein Sitzungsprotokoll)
• Schulbesuch der Schulpflegemitglieder (gemäss § 42 VSG)
• Kontakte mit anderen Gemeinden (sofern kein Sitzungsprotokoll)
• Kontakte mit kantonalen oder eidgenössischen Behörden/Gremien (sofern kein 
 Sitzungsprotokoll)
• Teilnahme an Gemeindeversammlungen
• Teilnahme an Informations- und Orientierungsveranstaltungen
• Verwaltungsinterne Besprechungen, z. B. mit den Mitarbeitenden der Verwal- 
 tung (sofern kein Sitzungsprotokoll)
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Art. 4  Spesenentschädigung
Die Spesenpauschalen umfassen sämtliche anfallenden Spesen für die Ausübung 
der Behördentätigkeit inklusive Reise-, Verpflegungs- und Infrastrukturkosten. 
Bei nicht vollständig absolvierten Amtsjahren werden die Spesenpauschalen an-
teilsmässig ausgerichtet.

Art. 5  Sitzungsgeld
Die Höhe des Sitzungsgelds richtet sich nach der Entschädigungsverordnung der 
Politischen Gemeinde Uetikon am See und wird der Teuerung angepasst. Es wer-
den die drei unterschiedlichen Entschädigungsarten "Sitzungsgeld", "Halbes Tag-
geld", und "Taggeld" unterschieden.

C Funktionspauschalen

Art. 6 Jährliche Pauschalen pro Mitglied
1 Externe Projektorganisation "Gebietsentwicklung Chance Uetikon" 
 CHF 5'000.00 / Mitglied

2 Interne Projektorganisation "Gebietsentwicklung Chance Uetikon" 
 (ausgenommen sind Mitglieder der externen Projektorganisation)

CHF 2'000.00 / Mitglied

Art. 7 Jährliche Pauschalen pro Behörde
1  Der Gemeinderat, die Schulpflege, die Sozialkommission sowie die Baukommissi-

on können jährlich aufgrund ausserordentlichen Vorkommnissen oder Aufwänden  
zusätzliche Beträge für einzelne Mitglieder der jeweiligen Behörde festlegen. Dem 
Gemeinderat stehen jährlich pauschal CHF 6'000.00 zur Verfügung. Die restlichen 
Behörden stellen beim Gemeinderat entsprechend Antrag. 

2 Die Höhe der zusätzlichen Funktionsentschädigungen legt die zuständige Behör-
de jährlich im November fest. Bei nicht vollständig absolvierten Amtsjahren wer-
den die Funktionspauschalen anteilsmässig ausgerichtet.
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Art. 8 Stellvertretung
Ist ein Behördenmitglied oder ein nebenamtlicher Funktionär für längere Zeit 
verhindert und bedarf es den Einsatz der Stellvertretung, so wird diese angemes-
sen entschädigt. Dauert die Stellvertretung weniger als zwei Monate, wird die 
Entschädigung an die abwesende Person voll ausgerichtet. Bei längerer Dauer 
aufgrund beruflichen oder privaten Gründen entfällt die Jahrespauschale. Bei 
Krankheit oder Unfall erfolgt keine Kürzung.

D Spesen

Art. 9  Höhe der Spesenentschädigung
• Gemeinderat inkl. Schulpräsident pauschal CHF 1'500.00
• Schulpflege pauschal CHF 500.00
• Bei allen übrigen Behördenmitgliedern und Funktionären richtet sich die Spesen- 
 entschädigung nach dem Personalrecht der Politischen Gemeinde Uetikon am See.

E Schlussbestimmungen

Art. 10 Änderungen
   Der Gemeinderat kann dieses Reglement jederzeit ändern, ergänzen oder auf-

heben.

Art. 11 Inkrafttreten
   Die Entschädigung und Spesenvergütungen an Behördenmitglieder und neben-

amtliche Funktionäre tritt rückwirkend am 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt alle 
bisherigen, damit in Widerspruch stehenden, Erlasse.
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